
* Straßeninstandhaltung

stungsinvestitionen über 5 Millionen Mark. 
Der Antrag dazu ist vom Investitionsauftrag
geber zu stellen. Bei seiner Entscheidungsfin
dung sollte sich der Rat auf Stellungnahmen 
der ständigen Kommissionen und Abgeord
neten stützen, die aus ihrer Tätigkeit Kennt
nisse über den vorgesehenen Standort besit
zen. Bei der Prüfung des Antrages bilden die 
Wahl des optimalen Standortes und die ratio
nellste Flächeninanspruchnahme besondere 
Schwerpunkte.
Zuständig für die Erteilung der St. sind 
grundsätzlich der Rat der Stadt oder Gemein
de, in dessen Territorium die Investition vor
gesehen ist, bei Trassen und Verbundleitun
gen der Rat des Kreises oder Bezirkes, falls 
Gebiete mehrerer Städte und Gemeinden 
bzw. Kreise in Anspruch genommen werden 
sollen. Der Rat des Bezirkes ist auch für die 
St. bei Vorhaben zuständig, bei denen der 
Ministerrat über die Aufgabenstellung ent
scheidet oder die Grundsatzentscheidung 
trifft. Für Investitionen im Bereich der Lan
desverteidigung gelten spezielle Rechtsvor
schriften:
Bei größeren Investitionen mit einem Wert 
von über 5 Millionen Mark geht der St. eine 
Standortbestätigung durch den jeweils über
geordneten Rat voraus. Sie bedeutet die Be
stimmung des Makrostandortes, d. h. die Ein
ordnung der Investition in das Territorium ei
ner Stadt oder Gemeinde.
St. können mit —> Auflagen des Rates verbun
den werden. Solche Auflagen dienen
- der Entwicklung der Arbeits- und Le

bensbedingungen,
- dem Umweltschutz und der Landeskul

tur,
- der rationellen Flächeninanspruchnah

me,
- der rationellen Nutzung frei werdender 

Bauwerke und Anlagen,
- der städtebaulichen Einordnung und ar

chitektonischen Gestaltung der Bauvor
haben oder

- der Betreuung der Bauarbeiter.
Die St. kann versagt werden, wenn die Inve
stition unvertretbare Auswirkungen auf das 
Territorium erwarten läßt. Die St. gilt für 
3 Jahre, ist dann aber aufzuheben, wenn 
der Standort nicht in Anspruch genommen 
wurde.

VO über die Standortverteilung der Investi
tionen vom 30. 8. 1972 (GBl. II1972 Nr. 52 S. 
573) i. d. F. der 2. VO vom 1. 2. 1979 (GBl. I 
1979 Nr. 6 S. 57); DB zur VO über die Stand
ortverteilung der Investitionen vom 1.9.1982 
(GBl. 1 1982 Nr. 34 S. 600).

Straßeninstandhaltung - alle Arbeiten und 
Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung eines 
ordnungsgemäßen Zustandes der öffentli
chen Straßen und Plätze beitragen, die deren 
öffentliche Nutzung und Verkehrssicherheit 
gewährleisten.
Für die St. sind die —> Rechtsträger und Ei
gentümer verantwortlich.
Zur St. gehören z. B. erforderliche Ausbesse
rungsarbeiten oder Oberflächenbehandlun
gen an Fahrbahnen, das Auffüllen von Rand
streifen, das Ausheben von Straßengräben, 
das Reinigen von Straßendurchlässen und der 
Verkehrszeichen, der Auslichtungsschnitt an 
Straßenbäumen (außer Obstbäumen), die 
chemische Unkrautbekämpfung. Nicht zur 
St. gehören Arbeiten zum Ausbau der 
Straßen und zur Verbesserung des Straßenzu
standes, wie das Aufträgen neuer Fahrbahn
decken, das Neuanlegen von Gehwegen, die 
Verbreiterung der Straßen, Kurvenbegradi
gungen. Ebenso gehören Arbeiten zur Erwei
terung von Straßen, z. B. die Neutrassierung 
bestimmter Straßenabschnitte im Zuge vor
handener Straßen, der Bau einer Ortsumge
hung im Anschluß an eine vorhandene Fern
verkehrsstraße, nicht zur St.
Rechtsträger der Autobahnen, der Fernver
kehrsstraßen, der Bezirks-, Kreis-, Stadt- und 
Gemeindestraßen sind das Ministerium für 
Verkehrswesen bzw. die jeweils zuständigen 
Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Ge
meinden. Öffentliche Straßen und Plätze 
können sich auch in der Rechtsträgerschaft 
von Betrieben, Genossenschaften und Ein
richtungen, einzelnen Bürgern oder Organi
sationen befinden. Die Verantwortung der 
örtlichen Räte für die Erhaltung der von ih
nen verwalteten Straßen ist in den §§28, 42 
und 62 GöV festgelegt.
Dem Ministerium für Verkehrswesen und 
den örtlichen Räten sind zur Durchführung 
von Maßnahmen der St. und anderen wirt
schaftlich-organisatorischen und operativen
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